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Richtlinien für die Vergabe gemeindlicher 
Wohngrundstücke 

 

i. d. F. des Gemeinderatsbeschlusses 
vom 18. März 2021 

 

Die Gemeinde Großenseebach verkauft in den 
Baugebieten Nr. 15 und Im Winkel zur Förderung der 
Verbundenheit mit dem Wohnort und aus allgemeinen 
sozialen Gründen gemeindeeigene Wohnbau-
grundstücke an einheimische und auswärtige 
Bürgerinnen und Bürger. Aus diesem Grund erlässt 
die Gemeinde Großenseebach folgende  
 

Richtlinien zur Vergabe gemeindlicher 
Wohnbaugrundstücke: 

 

I. Antragsberechtigter Personenkreis  (Zuteilungs-
voraussetzung) 
 

1. Bewerber können sein:  
a) Natürliche Personen, die mindestens das 18. 
Lebensjahr vollendet haben. 
b) Ehepaare oder eingetragene 
Lebenspartnerschaften (im Folgenden ebenfalls als 
„der Bewerber“ bezeichnet). Der Bestand der Ehe 
oder eingetragenen Lebenspartnerschaft muss durch 
eine öffentliche Urkunde nachgewiesen werden. 
2. Es kommen nur Bewerber in Betracht, deren 
Vermögen und Einkommen (kumulativ) die 
nachfolgend genannten Obergrenzen einhalten: 
a) Der Bewerber darf maximal über ein 
Vermögen in Höhe des Grundstückswertes verfügen. 
Das Vermögen wird durch Vorlage einer 
Vermögensaufstellung mit Wertangaben dargelegt. 
b) Der Bewerber darf nicht Eigentümer eines zur 
Wohnnutzung bebauten oder bebaubaren 
Grundstücks in der Gemeinde, in der das 
Baugrundstück liegt, sein. Wohnungseigentum zählt 
nicht als Grundstückseigentum. Immobilieneigentum 
außerhalb der Gemeinde, in der das Baugrundstück 
liegt, sowie Wohnungseigentum werden als Vermögen 
angerechnet. 
c) Der Bewerber darf maximal ein Einkommen 
(Gesamtbetrag der Einkünfte) in Höhe von 51.000 
EUR erzielen. Erfolgt die Bewerbung durch ein Paar, 
dürfen die addierten Einkommen den Betrag von 
102.000 EUR nicht übersteigen. Maßgebend ist der 
Durchschnitt, der sich aus den vorzulegenden 
Steuerbescheiden für die zurückliegenden drei Jahre 
ergibt. Liegen Steuerbescheide noch nicht vor, kann 
der Gesamtbetrag der Einkünfte durch die 
Berechnung und Bestätigung eines Steuerberaters 
nachgewiesen werden. Liegt nur der letzte 
Steuerbescheid nicht vor, kann für dieses Jahr der 
Nachweis auch durch eine Eigenerklärung 
einschließlich vollständiger Verdienstbescheinigungen 
des Arbeitgebers geführt werden. 
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d) Wenn in der Gemeinde, in der das 
Baugrundstück liegt, das durchschnittliche 
Jahreseinkommen eines Steuerpflichtigen den Betrag 
von 51.000 EUR nicht überschreitet, gilt für einen 
Bewerber eine Einkommensobergrenze in Höhe des 
durchschnittlichen Jahreseinkommens eines 
Steuerpflichtigen. Bei einem Paar als Bewerber dürfen 
die addierten Einkommen die doppelte Obergrenze 
nicht übersteigen. 
e) Zur Obergrenze ist ein Freibetrag in Höhe von 
7.600 EUR je unterhaltsberechtigtem Kind des 
Bewerbers hinzuzurechnen. 
3. Die Finanzierung des Grundstückserwerbs 
muss gesichert sein. Eine Bestätigung des 
Finanzierungsinstituts ist vorzulegen. 
 

II.  Auswahlkriterien 
 

1. Soziale Kriterien 
 

Es können aufgrund von sozialen Kriterien maximal 
100 Punkte erreicht werden. 
 

1.1 Familienverhältnisse 
 

Ehe, eingetragene Lebenspartnerschaft Allein-
erziehende, Alleinerziehender 5 Punkte 

 

1.2 Kinder 
 

Für jedes durch öffentliche Urkunde 
nachgewiesene unterhaltsberechtigte Kind des 
Bewerbers: 
 
bei ärztlich nachgewiesener Schwangerschaft
   40 Punkte 
bis 12 Jahre 40 Punkte 
12 bis 18 Jahre 30 Punkte 
19 bis 27 Jahre 10 Punkte 

 

1.3  Behinderung oder Pflegebedürftigkeit 
 

Behinderung ab 50 GdB oder Pflegegrad 1, 2 
oder 3  15 Punkte 
Behinderung ab 80 GdB oder Pflegegrad 4 und 5

  30 Punkte 
 

Dies gilt alternativ für die nachgewiesene 
Behinderung oder Pflegebedürftigkeit des Bewerbers 
oder eines Haushalts-angehörigen, der nach 
gesicherter Prognose auch in Zukunft einen 
gemeldeten oder tatsächlichen Hauptwohnsitz im 
Haushalt des Bewerbers haben wird. Es können somit 
maximal 30 Punkte erreicht werden. 

 

1.4 Einkommen 
 

Für das Jahreseinkommen des Bewerbers werden 
nachfolgende Punkte vergeben. Das Einkommen 
bestimmt sich nach Ziffer I Nr. 2 b dieser Richtlinien. 

 

 Einzelner Bewerber: 
   42.501 – 51.000 €  5 Punkte 
  35.001 – 42.500 €  10 Punkte  
 0 – 35.000 €  15 Punkte 
 

 Paar als Bewerber: 
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 85.501 – 102.000 € 5 Punkte  
 70.001 –   85.500 € 10 Punkte 
 0 –   70.000 €  15 Punkte  
 

2. Ortsbezogene Kriterien 
 

Es können aufgrund von ortsbezogenen Kriterien 
maximal 100 Punkte erreicht werden. 
 

2.1 Bewerber mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde 
Großenseebach 
 

Es werden max. 5 wohnsitzbezogene Jahre des 
Bewerbers (bei Paaren: eines der Partner) 
angerechnet. 
Die Hauptwohnung ist die als Hauptwohnung 
gemeldete vorwiegend benutzte Wohnung. Im Zweifel 
ist die vorwiegend benutzte Wohnung dort, wo der 
Schwerpunkt der Lebensbeziehungen des Bewerbers 
liegt. (Art.15 Meldegesetz). 

 

Bewerber erhalten einmalig entsprechend der 
vollendeten Jahre: 
 

 15 Punkte  für mind. 1-jährigen, 
 30 Punkte   für mind. 2-jährigen, 
 45 Punkte  für mind. 3-jährigen, 
 60 Punkte  für mind. 4-jährigen, 
 75 Punkte   für mind. 5-jährigen  
 

Hauptwohnsitz in der Gemeinde Großenseebach. 
Dies gilt auch, wenn derzeit kein Hauptwohnsitz mehr 
besteht, aber früher mit einer der benannten Zeitdauer 
bestanden hat. Es können somit maximal 75 Punkte 
erreicht werden. 
 

2.2 Arbeitsplatz in der Gemeinde  
 

Für Bewerber (bei Paaren: für einen der Partner) wird 
die vollbeschäftigte berufliche Tätigkeit in der 
Gemeinde Großenseebach einmalig entsprechend 
der vollendeten Jahre wie folgt bepunktet: 
 

•   5 Punkte für mind. 1-jährige 
• 10 Punkte für mind. 2-jährige 
• 15 Punkte für mind. 3-jährige 
• 20 Punkte für mind. 4-jährige 
• 25 Punkte für mind. 5-jährige  

Berufstätigkeit in der Gemeinde Großenseebach 
 

Die Dauer der zu berücksichtigenden beruflichen 
Tätigkeit ist durch eine  Bestätigung des Arbeitgebers 
nachzuweisen. Es können somit maximal 25 Punkte 
erreicht werden. 
 

 2.3 Ehrenamtstätigkeit 
 

Die ehrenamtliche Tätigkeit des Bewerbers (bei 
Paaren: eines Bewerbers) wird bei der Auswertung 
mit maximal 25 Punkten bewertet, wenn diese 
Tätigkeit in einem Großenseebacher Verein oder einer 
Großenseebacher Institution ausgeübt wird. Die 
einmalige Bepunktung ist wie folgt gestaffelt: 

 

• 15 Punkte für mind. 3-jährige 
• 20 Punkte für mind. 4-jährige 
• 25 Punkte für mind. 5-jährige Ehrenamtstätigkeit 

in der Gemeinde Großenseebach 
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Das zu berücksichtigende ehrenamtliche Engagement 
wird durch die Bayerische Ehrenamtskarte oder eine 
vergleichbare Bestätigung  eines Vereins oder 
Institution entsprechend der Kriterien der Bayerischen 
Ehrenamtskarte nachgewiesen. Es können somit 
maximal 25 Punkte erreicht werden. 
 

III. Verkaufsbedingungen 
 

1.  Verkaufspreis 
Der vertragliche Kaufpreis wird vom Gemeinderat 
unter Einbeziehung der Erschließungsaufwendungen 
und der gemeindlichen Folgekosten zu gegebener 
Zeit für das Baugebiet festgelegt. 
 

2. Verkaufsbedingungen 
Im notariellen Grundstückskaufvertrag wird unter 
anderem Folgendes geregelt: 
2.1 Der Bewerber hat auf dem Vertragsgrundstück 
innerhalb einer Frist von drei Jahren mit dem Bau zu 
beginnen und innerhalb einer Frist von fünf Jahren, 
jeweils gerechnet ab dem Tag der notariellen 
Kaufvertragsbeurkundung, frühestens aber ab der 
Bebaubarkeit des Vertragsgrundstückes, dieses mit 
einem Wohnhaus im Rahmen des jeweils gültigen 
Bebauungsplanes selbst zu bebauen und innerhalb 
dieser Frist selbst zu beziehen. Im Falle des 
fruchtlosen Ablaufs einer der Fristen ist er auf 
Verlangen der Gemeinde verpflichtet, das 
Kaufgrundstück an diese zurück zu übereignen. 
2.2  Der Bewerber hat das Grundstück für die 
Dauer von zehn Jahren nach Erstbezug selbst zu 
bewohnen. Eine Vermietung ist während dieser Zeit 
nur für eine im Haus vorhandene weitere Wohnung 
zulässig. Kommt der Bewerber dieser Verpflichtung 
aus Gründen, die er zu vertreten hat, nicht nach, so ist 
er auf Verlangen der Gemeinde verpflichtet, das 
Kaufgrundstück an diese zurück zu übereignen. 
2.3 Der Bewerber darf das Grundstück für die Dauer 
von zehn Jahren, gerechnet ab dem Tag der 
notariellen Kaufvertragsbeurkundung, nicht 
weiterveräußern, sofern die Veräußerung nicht an 
einen Ehegatten, Lebenspartner oder Abkömmling 
erfolgt. Verstößt der Bewerber gegen diese 
Verpflichtung, so ist er auf Verlangen der Gemeinde 
verpflichtet, das Kaufgrundstück an diese zurück zu 
übereignen. 
2.4.  Macht der Bewerber gegenüber der 
Gemeinde bei der Antragstellung  unrichtige 
Angaben, die mitentscheidend für den 
Vertragsabschluss waren oder verschweigt er 
Tatsachen, bei deren Kenntnis die Gemeinde das 
Grundstück nicht an ihn verkauft hätte, so ist er auf 
Verlangen der Gemeinde verpflichtet, das 
Kaufgrundstück an diese zurück zu übereignen. 
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verpflichtet, das Kaufgrundstück an diese zurück zu 
übereignen. 
2.4.  Macht der Bewerber gegenüber der 
Gemeinde bei der Antragstellung  unrichtige 
Angaben, die mitentscheidend für den 
Vertragsabschluss waren oder verschweigt er 
Tatsachen, bei deren Kenntnis die Gemeinde das 
Grundstück nicht an ihn verkauft hätte, so ist er auf 
Verlangen der Gemeinde verpflichtet, das 
Kaufgrundstück an diese zurück zu übereignen. 
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2.5 Die Verpflichtung zur Rückübereignung an die 
Gemeinde wird durch geeignete 
Grundbucheintragungen dinglich gesichert. 
 

2.6 Der Bewerber hat der Gemeinde unverzüglich 
Mitteilung zu machen, wenn Umstände entstanden 
sind oder bestehen, die die Verpflichtung zur 
Rückübereignung begründen. 

 

2.7 Der Bewerber hat sämtliche Kosten und Steuern 
für die Rückübertragung zu übernehmen. Für bereits 
begonnene Bauwerke erstattet die Gemeinde nur den 
Betrag, den sie bei einer Weiterveräußerung erzielt. 
Erstattet wird der bezahlte Kaufpreis ohne Zinsen 
oder Wertanpassung. Wertminderungen, die der 
Bewerber verschuldet hat, werden vom 
Erstattungsbetrag abgezogen.  
 

IV.  Verfahren 
 

1. Öffentliche Ausschreibung 
Die Gemeinde Großenseebach schreibt nach 
erfolgtem Gemeinderatsbeschluss mit Verweis auf 
diese Richtlinie die zu vergebenen Grundstücke mit 
Angabe des Verkaufspreises, einem Lageplan und der 
Bewerbungsfrist öffentlich im Mitteilungsblatt der 
Gemeinde und auf der Homepage der Gemeinde aus.  
 

2. Bewerbung 
Für die Bewerbung ist ein einheitliches Formular zu 
nutzen. Der Antrag muss vollständig mit allen 
geforderten Anlagen (Nachweise für die Erfüllung der 
in Ziff. I benannten Voraussetzungen und der in Ziff. II 
genannten Auswahlkriterien), frist- und formgerecht 
bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist eingegangen 
sein.  
 

Die Abgabe der Bewerbungsunterlagen soll in einem 
verschlossenen Umschlag mit dem Vermerk 
„Bewerbung um einen Bauplatz“ erfolgen.  
 

Erst nach Bewerbungsschluss werden die Umschläge 
durch die Verwaltung geöffnet. Fehlende Nachweise 
werden nicht nachgefordert. Anträge mit 
unvollständigen Angaben und Unterlagen werden 
nicht berücksichtigt. 

 

3. Auswahl 
Die Zuteilung der Grundstücke erfolgt in 
nichtöffentlicher Sitzung des Gemeinderates nach den 
Kriterien dieser Richtlinie. Bei Punktegleichstand
 erhält der Bewerber den Vorzug, der das geringere 
Einkommen hat. Sind ein einzelner Bewerber und ein 
Paar als Bewerber zu vergleichen, wird das 
Einkommen des Paares für den Vergleich durch zwei 
geteilt. Besteht danach noch Gleichstand, entscheidet 
das Los. 
 

4.  Kaufvertrag 
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Nach Beschluss des Gemeinderates über den Verkauf 
soll der Kaufvertrag grundsätzlich innerhalb von drei 
Monaten abgeschlossen werden. Erfolgt innerhalb 
dieser Frist kein Vertragsabschluss, verliert die 
Veräußerungszusage an den Bewerber ihre 
Bindewirkung. 
Die Frist kann auf Antrag verlängert werden, wenn der 
Abschluss des Kaufvertrages aus Gründen nicht 
möglich ist, die dem Bewerber nicht zugerechnet 
werden können. 
 

V.  Schlussbestimmungen 
 

1. Rechtsanspruch 
Diese Richtlinien begründen keinen Rechtsanspruch 
auf den Erwerb eines Grundstückes. 
 

2. Inkrafttreten 
Diese Richtlinien treten am Tag nach ihrer 
Veröffentlichung in Kraft. 

B e k a n n t m a c h u n g 
 

Vollzug der Wassergesetze und des Bayerischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes;  
Abwasseranlage der Gemeinde Heßdorf: Oberflä-
chenentwässerung Baugebiet „Heßdorf Süd“ 
 

Der Gemeinde Heßdorf wurde mit Bescheid des 
Landratsamtes Erlangen-Höchstadt vom 03.03.2021, 
Az. 40 6410 die (gehobene) wasserrechtliche Erlaub-
nis für das Einleiten von Niederschlagswasser aus 
dem Neubaugebiet „Heßdorf Süd“ in die Seebach 
erteilt. 
 

Die Einleitung des Niederschlagswassers in die See-
bach (Gewässer III. Ordnung) stellt eine Benutzung 
eines oberirdischen Gewässers nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 
des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) dar. 
 

Ein Abdruck des Bescheides liegt mit Rechtsbehelfs-
belehrung und einer Ausfertigung der Pläne in der Zeit 
vom 
 

20.04.2021 bis einschließlich 07.05.2021 
 

- bei der Verwaltungsgemeinschaft Heßdorf, Bauamt, 
Erdgeschoss, Zimmer 02,    
  Hannberger Str. 5, 91093 Heßdorf  
- beim Landratsamt Erlangen-Höchstadt, Dienststelle 
Höchstadt a. d. Aisch, 
  Schlossberg 10, Umweltamt, zweites Obergeschoss, 
Zimmer 205, 91315 Höchstadt a. d. Aisch  
  

während der Dienststunden zur Einsichtnahme aus. 
Bitte beachten Sie, dass zur Einsichtnahme bei der 
Verwaltungsgemeinschaft Heßdorf unter der Telefon-
nummer 09135 73739 -0 sowie beim Landratsamt 
Erlangen-Höchstadt unter der Telefonnummer 09193 
20 -1712 eine Terminvereinbarung erforderlich ist. Die 
gültigen Hygienevorschriften sind zu beachten. 
 

Dieser Bekanntmachungstext und die Erlaubnis mit 
den Antragsunterlagen werden im o.g. Zeitraum ge-
mäß Art. 27 a des Bayerischen Verwaltungsverfah-
rensgesetzes (BayVwVfG) auch auf der Website des 
Landratsamtes Erlangen-Höchstadt eingestellt. 
 

Der Bekanntmachungstext wird eingestellt unter: 
https://www.erlangen-
hoechstadt.de/aktuelles/bekanntmachungen/  
 

Die Erlaubnis mit den Antragsunterlagen wird einge-
stellt unter: 
https://www.erlangen-
hoechstadt.de/aktuelles/auslegungsunterlagen/  
 

Der Bescheid des Landratsamtes Erlangen-Höchstadt 
vom 03.03.2021, Az. 40 6410, wurde dem Träger des 
Vorhabens und den bekannten Betroffenen zugestellt. 
 

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid 
gegenüber den übrigen Betroffenen als zugestellt (Art. 
69 BayWG i.V.m. Art. 74 Abs. 4 BayVwVfG). 
Gegen den o.g. Bescheid kann innerhalb eines Mo-
nats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben wer-
den. Diesbezüglich wird auf die Rechtsbehelfsbeleh-
rung verwiesen. 
 

Hinweis: 
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Die aktuellen Besucherregelungen finden Sie auf der 
Homepage des Landratsamtes Erlangen-Höchstadt 
und der Verwaltungsgemeinschaft Heßdorf. Es wird 
um Beachtung gebeten. 
 

Höchstadt a. d. Aisch, den 08.03.2021 
Landratsamt Erlangen-Höchstadt 
-Umweltamt- 
Bauer 

Bekanntmachung 
über die erneute verkürzte öffentliche Auslegung 

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zum Entwurf des 
Bebauungsplanes „5. Änderung des Bebauungs-

planes Nr. 2 der Gemeinde Heßdorf“ 
 

Der Gemeinderat Heßdorf hat am 29.09.2020 die 
Aufstellung des Bebauungsplanes „5. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 2 der Gemeinde Heßdorf“ be-
schlossen. 
 

Der Geltungsbereich umfasst die Flurnummern 789/3, 
789/4, 789/1, 789/2, 791/6, 793/2, 791/1, 791/2 sowie 
auf Teilflächen der Flurnummern 791, 791/7, 796, 
789, 788 mit einer Fläche von ca. 1,05 ha. Sämtliche 
benannten Grundstücke liegen in der Gemarkung 
Heßdorf. 
 
 

 
Das Plangebiet wird als Allgemeines Wohngebiet 
(WA) 
festgesetzt. Der Planentwurf ist von der Arbeitsge-
meinschaft Stadt & Land, Neustadt/Aisch, ausgearbei-
tet und vom Gemeinderat am 30.03.2021 gebilligt 
worden. 
 

Der Planentwurf, Stand 30.03.2021, mit Begründun-
gen zum Bebauungsplan und zum Grünordnungsplan 
sowie dem Umweltbericht, liegt in der Zeit vom  
 

19.04.2021 bis 03.05.2021 
 

in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft 
Heßdorf, Hannberger Str. 5, 91093 Heßdorf, gemäß  
§ 3 Abs. 2 BauGB öffentlich aus. Während dieser 
Auslegungsfrist können Stellungnahmen (schriftlich 
oder zur Niederschrift) abgegeben werden. Nicht frist-
gerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unbe-
rücksichtigt bleiben. 
 

Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 wird bekannt gemacht, dass 
folgende Arten umweltbezogener Informationen ver-
fügbar sind (Thematik in Klammer): 
- Stellungnahme Landratsamt ERH, Abt. Immissi-

onsschutz, ohne Datum (Schallschutz) 
- Stellungnahme Landratsamt ERH, Umweltamt, 

mail vom 24.11.2020 (keine saP erforderlich) 
- Stellungnahme Bund Naturschutz, 15.11.2020 und 

Landesbund für Vogelschutz, 18.11.2020 (Arten-
schutz, Grünflächenpflege) 



Bekanntmachung 
über die erneute verkürzte öffentliche Auslegung 

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zum Entwurf des 
Bebauungsplanes „5. Änderung des Bebauungs-

planes Nr. 2 der Gemeinde Heßdorf“ 
 

Der Gemeinderat Heßdorf hat am 29.09.2020 die 
Aufstellung des Bebauungsplanes „5. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 2 der Gemeinde Heßdorf“ be-
schlossen. 
 

Der Geltungsbereich umfasst die Flurnummern 789/3, 
789/4, 789/1, 789/2, 791/6, 793/2, 791/1, 791/2 sowie 
auf Teilflächen der Flurnummern 791, 791/7, 796, 
789, 788 mit einer Fläche von ca. 1,05 ha. Sämtliche 
benannten Grundstücke liegen in der Gemarkung 
Heßdorf. 
 
 

 
Das Plangebiet wird als Allgemeines Wohngebiet 
(WA) 
festgesetzt. Der Planentwurf ist von der Arbeitsge-
meinschaft Stadt & Land, Neustadt/Aisch, ausgearbei-
tet und vom Gemeinderat am 30.03.2021 gebilligt 
worden. 
 

Der Planentwurf, Stand 30.03.2021, mit Begründun-
gen zum Bebauungsplan und zum Grünordnungsplan 
sowie dem Umweltbericht, liegt in der Zeit vom  
 

19.04.2021 bis 03.05.2021 
 

in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft 
Heßdorf, Hannberger Str. 5, 91093 Heßdorf, gemäß  
§ 3 Abs. 2 BauGB öffentlich aus. Während dieser 
Auslegungsfrist können Stellungnahmen (schriftlich 
oder zur Niederschrift) abgegeben werden. Nicht frist-
gerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unbe-
rücksichtigt bleiben. 
 

Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 wird bekannt gemacht, dass 
folgende Arten umweltbezogener Informationen ver-
fügbar sind (Thematik in Klammer): 
- Stellungnahme Landratsamt ERH, Abt. Immissi-

onsschutz, ohne Datum (Schallschutz) 
- Stellungnahme Landratsamt ERH, Umweltamt, 

mail vom 24.11.2020 (keine saP erforderlich) 
- Stellungnahme Bund Naturschutz, 15.11.2020 und 

Landesbund für Vogelschutz, 18.11.2020 (Arten-
schutz, Grünflächenpflege) 

- Umweltbericht zum Bebauungsplan, Stand 
01.12.2020 sowie Begründung zum Grünord-
nungsplan, Stand 30.03.2021. 

 

Parallel zur öffentlichen Auslegung stehen die Planun-
terlagen auf der Homepage der Gemeinde Heßdorf 
(www.hessdorf.de - Wirtschaft und Bauen – aktuelle 
Bauleitplanungen) zum Download bereit. 
 

Heßdorf, 10.04.2021 
Rehder, 1. Bürgermeister 

Bekanntmachung 
über die erneute verkürzte öffentliche Auslegung 

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zum Entwurf der 
Einbeziehungs- und Ergänzungssatzung 
„Klebheim-Ost“ der Gemeinde Heßdorf“ 

 

Der Gemeinderat Heßdorf hat am 31.05.2016 die 
Aufstellung der Einbeziehungs- und Ergänzungssat-
zung „Klebheim Ost“ der Gemeinde Heßdorf“ be-
schlossen. 
 

Der Geltungsbereich umfasst die Flurnummern 1128, 
1231, 1232 mit einer Fläche von ca. 1.950 qm. Sämt-
liche benannten Grundstücke liegen in der Gemar-
kung Hannberg. 

 
Das Plangebiet wird als Dorfgebiet (MD) festgesetzt. 
Der Planentwurf, Stand 01.09.2020, ist von der Ar-
beitsgemeinschaft Stadt & Land, Neustadt/Aisch, 
ausgearbeitet und vom Gemeinderat am 30.03.2021 
gebilligt worden. Der Entwurf enthält Änderungen zur 
Ausgleichsfläche und zum Immissionsschutz. 
 

Der Planentwurf mit Begründung liegt in der Zeit vom  
 

19.04.2021 bis 03.05.2021 
 

in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft 
Heßdorf, Hannberger Str. 5, 91093 Heßdorf, gemäß  
§ 3 Abs. 2 BauGB öffentlich aus. Während dieser 
Auslegungsfrist können Stellungnahmen (schriftlich 
oder zur Niederschrift) abgegeben werden. Nicht frist-
gerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unbe-
rücksichtigt bleiben. 
 

Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 wird bekannt gemacht, dass 
folgende Arten umweltbezogener Informationen ver-
fügbar sind (Thematik in Klammer): 
- Stellungnahme (email) Landratsamt ERH, Abt. 

Immissionsschutz, 15.12.2020 und Schreiben 
vom 11.07.2016 (Thema Schallschutz): 

- Stellungnahme Wasserwirtschaftsamt Nürnberg 
vom 18.07.2016; 

- Grünordnung, Eingriffs- und Ausgleichsberech-
nung, siehe Begründung zum Bebauungsplan 
Punkt 5 sowie Umweltbericht siehe Punkt 6, 
Stand 01.09.2020. 

 

Parallel zur öffentlichen Auslegung stehen die Planun-
terlagen auf der Homepage der Gemeinde Heßdorf 
(www.hessdorf.de - Wirtschaft und Bauen – aktuelle 
Bauleitplanungen) zum Download bereit. 
 

Heßdorf, 10.04.2021 
Rehder, 1. Bürgermeister 

Bekanntmachung 
über die erneute verkürzte öffentliche Auslegung 

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zum Entwurf der 
Einbeziehungs- und Ergänzungssatzung 
„Klebheim-Ost“ der Gemeinde Heßdorf“ 

 

Der Gemeinderat Heßdorf hat am 31.05.2016 die 
Aufstellung der Einbeziehungs- und Ergänzungssat-
zung „Klebheim Ost“ der Gemeinde Heßdorf“ be-
schlossen. 
 

Der Geltungsbereich umfasst die Flurnummern 1128, 
1231, 1232 mit einer Fläche von ca. 1.950 qm. Sämt-
liche benannten Grundstücke liegen in der Gemar-
kung Hannberg. 

 
Das Plangebiet wird als Dorfgebiet (MD) festgesetzt. 
Der Planentwurf, Stand 01.09.2020, ist von der Ar-
beitsgemeinschaft Stadt & Land, Neustadt/Aisch, 
ausgearbeitet und vom Gemeinderat am 30.03.2021 
gebilligt worden. Der Entwurf enthält Änderungen zur 
Ausgleichsfläche und zum Immissionsschutz. 
 

Der Planentwurf mit Begründung liegt in der Zeit vom  
 

19.04.2021 bis 03.05.2021 
 

in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft 
Heßdorf, Hannberger Str. 5, 91093 Heßdorf, gemäß  
§ 3 Abs. 2 BauGB öffentlich aus. Während dieser 
Auslegungsfrist können Stellungnahmen (schriftlich 
oder zur Niederschrift) abgegeben werden. Nicht frist-
gerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unbe-
rücksichtigt bleiben. 
 

Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 wird bekannt gemacht, dass 
folgende Arten umweltbezogener Informationen ver-
fügbar sind (Thematik in Klammer): 
- Stellungnahme (email) Landratsamt ERH, Abt. 

Immissionsschutz, 15.12.2020 und Schreiben 
vom 11.07.2016 (Thema Schallschutz): 

- Stellungnahme Wasserwirtschaftsamt Nürnberg 
vom 18.07.2016; 

- Grünordnung, Eingriffs- und Ausgleichsberech-
nung, siehe Begründung zum Bebauungsplan 

BITTE  BEACHTEN !  
Es können nur  Beiträge  berücksichtigt  werden, 

die per E-Mail an -  mitteilungsblatt@hessdorf.de 
geliefert werden.



Allgemeine Mitteilungen
 

Müll – Abfuhrtermine 
 
Altpapiersammlung und „Gelber Sack“ 
 

Heßdorf,  
 Mittwoch,  28.04.2021 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Dannberg, Hesselberg, Mittel-, Ober- und Untermem-
bach, Hannberg, Klebheim, Niederlindach, Röhrach 
 
 Freitag, 30.04.2021 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Großenseebach,  
 Dienstag, 04.05.2021 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

Restmüll-/Biotonne: 
 

Großenseebach, Hannberg, Niederlindach, Röhrach, 
Dannberg, Klebheim, Hesselberg 
 

 Samstag,  10.04.2021 
 Freitag, 23.04.2021 
 Freitag, 07.05.2021 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Heßdorf, Unter-, Mittel- und Obermembach: 
 

 Montag, 19.04.2021 
 Montag, 03.05.2021 
 

 

Gartenabfälle 
 

Großenseebach, Am Hirtenberg 
 

 Samstag,  24.04.2021, 12.30-15.30 Uhr 
 Donnerstag, 29.04.2021, 12.30-14.30 Uhr 
 Freitag, 07.05.2021, 12-13 Uhr 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Heßdorf, Landkreisbauhof 
 

 Donnerstag, 15.04.2021, 16-18 Uhr 
 Samstag, 17.04.2021, 8-11 Uhr 
 Donnerstag, 29.04.2021, 8-11 Uhr 
 Freitag,  30.04.2021,12.30-14.30 Uhr 
 
____________________________________________________________________________________________________________
_ 
 

Bitte alle Gefäße bis spätestens 6.00 Uhr bereitstellen. 
 

Die aktuellen Abfuhrtermine können Sie ebenfalls über das Internet 
unter: www.erlangen-hoechstadt.de (Fachbereich Abfallwirtschaft) 
abrufen. Nicht abgeholte oder nicht geleerte Gefäße melden Sie 
bitte dem Entsorger direkt unter 09131 – 796170. 
__________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Wichtige Rufnummern: 
 

Überfall/Unfall      110 
Feuer      112 
Notarzt, Rettungsdienst      112 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst            116 117 
Polizei             09132 / 78 09 0 
 

Stromversorgung E-ON Bayernwerk 
Störungsnummer  0941 / 2800 3366 
Technischer Kundendienst 0180 – 219 20 71 
Defekte Straßenlampen 09135 / 73739-39 
 

Wasserzweckverband,  0171 / 540 4187 

Tempo 30 Zonen 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
 

die Ausweisung von Tempo 30 Zonen erfolgt i. d. R. 
nur in „Nebennetzen“, d. h. nicht auf Vorfahrts- oder 
Hauptstraßen. Der Grund für die Ausweisung ist im-
mer die Vermeidung der Raserei und damit einherge-
hend natürlich die Verringerung der Unfallgefahr bzw. 
die Vermeidung schwerer Unfälle. 
 

Mit den Vorschriften des § 39 Abs. 1a StVO wurde 
festgelegt, dass Autofahrer innerhalb geschlossener 
Ortschaften und abseits der Vorfahrtstraßen jederzeit 
mit der Anordnung von Tempo-30-Zonen zu rechnen 
haben. 
 

Schade nur, dass sich das unter den Autofah-
rern*innen in unseren beiden Gemeinden offensicht-
lich noch nicht überall herumgesprochen hat. So er-
reichen uns immer wieder Beschwerden über Raserei 
oder wegen Verletzungen der „Rechts vor Links“ – 
Vorfahrtsregel, welche in Tempo 30 Zonen obligato-
risch gilt.  
 

Nicht nur Senioren, die nicht mehr wie ein Jugendli-
cher zur Seite springen können oder Kinder und Ju-
gendliche, welche nicht sofort alle Verkehrssituationen 
richtig und in Gänze einschätzen können, nein, jedes 
Familienmitglied kann Opfer eines Unfalles werden.  
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

denken Sie bitte einmal darüber nach, aus welchen 
Gründen oft zu schnell gefahren wird. Sind die Grün-
de es wert einen lieben Menschen zu gefährden oder 
zu verletzen. Sicher NEIN!   
 

Bitte nehmen Sie den Fuß vom Gas, fahren Sie ganz 
gelassen durch unsere Ortschaften und gefährden Sie 
niemanden. Jeder einzelne dankt es Ihnen! 
 

Ihre Bürgermeister 
Jürgen Jäkel und Horst Rehder 

Das Fundamt meldet: 
 

• Kreditkarte, FO: Gewerbepark Heßdorf 
 

Abzuholen bei der VGem Heßdorf 

 

In Erlangen 
 

Erste Hilfe-Ausbildung u.a. für alle Führerscheine und 
Ersthelfer im Betrieb jeden Samstag von 09:00 - 17:30 Uhr 
 

Erste Hilfe-Ausbildung am 12./15./20./26./28. April 2021, 
08:30-17:00 Uhr (jeweils ein abgeschlossener Kurs) 
 

Erste Hilfe-Fortbildung am 13./19./21./27./29. April 2021, 
08:30-17:00 Uhr (jeweils ein abgeschlossener Kurs) 
 

Erste Hilfe am Kind am 10. April 2021 von 09:00-17:30 Uhr 
 

Alle Veranstaltungen finden in der Henri-Dunant-Str. 4 in 
Erlangen statt.  
Anmeldung unter www.brk-erlangen.de/Kurse 



Malwettbewerb zum Ferienpass 2021 
Landkreis sucht Motive junger Künstlerinnen 
und Künstler aus ERH 
 

Die kommunale Jugendarbeit des Landkreises Erlan-
gen-Höchstadt sucht für das Titelblatt des Ferienpas-
ses des Landkreises wieder ein Motiv eines jungen 
Künstlers oder einer jungen Künstlerin aus dem Land-
kreis. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren können 
bei dem Malwettbewerb mitmachen und Ihre Vor-
schläge per Post an Helmut Bayer, Amt für Kinder 
Jugend und Familie/Kommunale Jugendarbeit, Nä-
gelsbachstraße 1, 91052 Erlangen bis Freitag, 30. 
April 2021 schicken. Das Motiv sollte nicht abgemalt 
sein und einer Größe von mindestens DIN A 4 ent-
sprechen.  
 

Unabhängig von der aktuellen Entwicklung um das 
Coronavirus findet der Wettbewerb auch in diesem 
Jahr statt. Auch Buchgutscheine und weitere Preise 
gibt es zu gewinnen. Weitere Informationen unter der 
Telefonnummer 09131 803 1525. Der Ferienpass wird 
voraussichtlich am ersten Juli 2021 erscheinen. 

Zukunft braucht Menschlichkeit 

Ortsverband 
      Seebachgrund –  Heßdorf 

 

Sehr geehrte Damen u. Herren – liebe Mitglieder ! 
 

Corona-Impfstation nun auch Herzogenaurach. 
Wie wir bereits im März-Mitteilungsblatt informierten, 
können sich  Bewohner aus den drei Seebachgrund-
Gemeinden Heßdorf, Großenseebach, Weisendorf 
nun auch in Herzogenaurach, Mittelschule, Burgstal-
ler Weg 16, gegen „Corona“ schutzimpfen lassen. 
 

Schnellteste finden nun auch in der Dechsendorfer 
Apotheke statt. Nach wie vor aber auch im Heßdorfer 
Gewerbegebiet Apotheke A 3, hier vom Montag  bis 
Freitag 9 bis 13 Uhr, zusätzlich am Montag von 16 
bis 18 Uhr. Außerdem nur am Freitag, 9.4. in der 
Weisendorfer Mehrzweckhalle von 15.oo bis 18.oo 
Uhr. 
 

Die Schutzimpfung wie auch der Schnelltest sind 
für uns weiterhin kostenlos. Bei Wahrnehmung ist in 
jedem Fall das Tragen einer FFP2 Maske Pflicht. 
 

Mein persönlicher Ratschlag an alle Erwachsenen: 
„Bitte impfen lassen“ - unabhängig vom Alter ! 
  

„Gsund bleibn“, wünscht die VdK-OV-Vorstandschaft 
 

mit Vors. Valentin Schaub – Gr-seebach – Tel. 547 
Rosemarie Gerschütz Heßdorf – Stellvertr. Tel. 8363 
Karola Schaffer Untermembach  Schriftf. Tel.799932 
Roswitha Hofmann Gr-seebach Kassiererin Tel. 3391 
Heidi Schemel Niederlindach Beisitzerin  Tel. 8895 
Brigitte Warter Erlangen Beisitzerin - 0176 27768131 
Juliane Schlotthauer Dechsendorf Beisitzerin Tel.1214 
Brigitte Schmitt Gr-seebach Frauenvertreterin Tel 947 

Wechsel der Wasserzähler 
 

Der Zweckverband zur Wasserversorgung der See-
bachgruppe wechselt in den kommenden Wochen 
und Monaten turnusmäßig die Wasserzähler.  
Die betroffenen Haushalte werden von uns direkt an-
geschrieben und es werden konkrete Termine zum 
Wechsel angeboten. 
 

Aufgrund der aktuellen Corona Situation sind auch wir 
bemüht den Kontakt und den Aufenthalt bei Ihnen im 
Grundstück auf das notwendigste zu reduzieren. 

BITTE  BEACHTEN !  
Es können nur  Beiträge  berücksichtigt  werden, 

die per E-Mail an -  mitteilungsblatt@hessdorf.de 
geliefert werden.

Kirchliche Nachrichten

Katholisches
Pfarramt  Hannberg

Zu unseren Gottesdiensten laden wir ganz herzlich 
ein: 
 

Dienstag 0830 Uhr Eucharistiefeier 
Mittwoch in Großenseebach 1800 Uhr Rosenkranz 
 1830 Uhr Eucharistiefeier 
Donnerstag 1830 Uhr Eucharistiefeier **) 
Sonntag  in Hannberg 0900 Uhr Eucharistiefeier 
 in Großenseebach    1030 Uhr Eucharistiefeier oder 
            Wort-Gottes-Feier 
2. Sonntag im Monat ist Pfarrgottesdienst in Großenseebach 
4. Sonntag im Monat ist Pfarrgottesdienst in Hannberg  
 

**) wechselnde Orte 
 

Sonntag, 11.04. 
09.00 Uhr Hannberg  Eucharistiefeier 
10.30 Uhr Großenseebach Pfarrgottesdienst 
Donnerstag, 15.04.  
18.30 Uhr Hannberg  Eucharistiefeier  
Sonntag, 18.04. 
09.00 Uhr Hannberg  Eucharistiefeie 
10.30 Uhr Großenseebach Eucharistiefeier 
Sonntag, 25.04. 
09.00 Uhr Hannberg  Pfarrgottesdienst  
10.30 Uhr Großenseebach Eucharistiefeier  
Donnerstag, 29.04.  
18.30 Uhr Hannberg  Eucharistiefeier  
Samstag, 01.05.  
18.00 Uhr Hannberg Erste feierliche Maiandacht 
Sonntag, 02.05. 
09.00 Uhr Hannberg  Eucharistiefeier 
10.30 Uhr Großenseebach Eucharistiefeier 
14.30 Uhr Hannberg Kirchenführung 
Mittwoch, 05.05. 
18.00 Uhr Großenseebach Maiandacht 
18.30 Uhr Großenseebach Eucharistiefeier   

Donnerstag, 06.05.  
18.00 Uhr Hannberg Maiandacht 
18.30 Uhr Hannberg  Eucharistiefeier  
Samstag, 08.05.  
18.00 Uhr Hannberg Maiandacht 

Sonntag, 09.05. 
09.00 Uhr Hannberg  Eucharistiefeier 
10.30 Uhr Großenseebach Pfarrgottesdienst 
 

Die aktuellsten Informationen entnehmen Sie der wö-
chentlich ausliegenden Gottesdienstordnung oder der 
Internetseite www.pfarrei-hannberg.de 



Evang.-Luth.
Kirchengemeinde
Kairlindach

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Kairlindach 
 

Sonntag, den 11.04.2021 
09.30 Uhr Gottesdienst in Kairlindach, (Pfr. Dr. 

Wolfgang Simon)  
KiGo-Podcast Schatzkiste. Bei Interesse 
bitte bei  Hannah Reichstein   

 Hannah.reichstein@elkb.de melden 
Freitag, den 16.04.2021 
19.00 Uhr Jugendgruppe „YourGroup“ online 
Sonntag, den 18.04.2021 
09.30 Uhr Gottesdienst in Kairlindach 
 (Pfrin. Elisabeth Weichmann) 
Freitag, den 23.04.2021 
17.00 Uhr Kindergruppe Fabs online  
 für Kinder ab 5. Klasse 
Sonntag, den 25.04.2021 Jubelkonfirmation 
09.30 Uhr Gottesdienst in Kairlindach 
 (Pfrin. Elisabeth Weichmann) 

KiGo-Podcast Schatzkiste. Bei Interesse 
bitte bei Hannah Reichstein  

 Hannah.reichstein@elkb.de melden 
Freitag, den 30.04.2021 
19.00 Uhr Jugendgruppe „YourGroup“ online 
Sonntag, den 02.05.2021 
09.30 Uhr Gottesdienst in Kairlindach 

 (Pfrin. Eisabeth Weichmann) 
Freitag, den 07.05.2021 
17.00 Uhr Kindergruppe Fabs online  
 für Kinder ab 5. Klasse 
Sonntag, den 09.05.2021 
09.30 Uhr Gottesdienst in Kairlindach 

KiGo-Podcast Schatzkiste. Bei Interesse 
bitte bei Hannah Reichstein  

 Hannah.reichstein@elkb.de melden 
Donnerstag, den 
13.05.2021 Himmelfahrt 
10.00 Uhr Gottesdienst in Kairlindach 

(Pfrin. Elisabeth Weichmann) 
 

Liebe Gemeinde St. Kilian,                     
Corona bedingt sind alle Termine unter Vorbehalt. 
Bitte informieren sie sich auf unserer Internetseite. 
www.kilianskirche.de oder rufen Sie uns gerne an. 
Das Pfarramtsbüro ist besetzt: Dienstag und Freitag 
von 9.00 – 12.00 Uhr. Tel. 09135/8213  
 

Herzliche Grüße  
Elisabeth Weichmann, Pfarrerin  

Kreuz und Quer 
 

Wir laden Sie herzlich ein... 
 

Sonntag, 11. April, 11 Uhr, Gottesdienst 
Sonntag, 18. April, 11 Uhr, Gottesdienst 
Sonntag, 25. April, 11 Uhr, Gottesdienst 
Sonntag, 2. Mai, 11 Uhr, Gottesdienst 
 

Für Ihren Gottesdienst daheim finden Sie auf unserer 
Homepage die aktuelle Wochenpredigt online. 
 

Wenn einem zu Hause die Decke auf den Kopf fällt – 
Angebote zur Bereicherung des Alltags stehen auf un-
serer Homepage. 
 

Ev. Gemeinde Kreuz & Quer 
Pastor Thomas Alexi 
Schlossgartenstraße 2-4 
91085 Weisendorf 
www.kreuz-quer.com 

Kreuz und Quer 
 

Wir laden Sie herzlich ein... 
 

Sonntag, 11. April, 11 Uhr, Gottesdienst 
Sonntag, 18. April, 11 Uhr, Gottesdienst 
Sonntag, 25. April, 11 Uhr, Gottesdienst 
Sonntag, 2. Mai, 11 Uhr, Gottesdienst 
 

Für Ihren Gottesdienst daheim finden Sie auf unserer 
Homepage die aktuelle Wochenpredigt online. 
 

Wenn einem zu Hause die Decke auf den Kopf fällt – 
Angebote zur Bereicherung des Alltags stehen auf un-
serer Homepage. 
 

Ev. Gemeinde Kreuz & Quer 
Pastor Thomas Alexi 
Schlossgartenstraße 2-4 
91085 Weisendorf 
www.kreuz-quer.com 

Gemeinde Großenseebach

Grundstücke gesucht 
 

Um ihren gemeindlichen Aufgaben und Planungen 
nachkommen zu können besteht seitens der 
Gemeinde Großenseebach regelmäßig Interesse am 
Kauf von Grundstücken im Privateigentum, sei es für 
Straßenzwecke, Grünanlagen, die Realisierung von 
gemeindlichen Baulichkeiten oder für sozialen 
Wohnbau.  
 

Ebenso besteht laufend Bedarf an landwirtschaftlich 
genutzten Flächen, um Tauschflächen vorhalten oder 
ökologische Ausgleichsmaßnahmen durchführen zu 
können. 
 

Sollten Sie im Eigentum von Grundstücken sein, die 
Sie evtl. veräußern möchten, setzen Sie sich daher 
gerne jederzeit unverbindlich mit der VG Heßdorf, 
Außenstelle Großenseebach, in Verbindung.  

VGem Heßdorf
Hannberger Str. 5   91093 Heßdorf

Tel.: 09135 / 73739-0
E-Mail: mitteilungsblatt@hessdorf.de

Werbeinserate sind in Originalgröße
als fertige Druckvorlage abzuliefern an:

 

Aus dem Gemeinderat 
 

>> In der letzten Sitzung des Gemeinderates wurde 
bekanntgegeben, für den gemeindlichen Bauhof einen 
Schlepper der Marke Steyr zu erwerben.  
 

>> Die Leitlinien für die Vergabe gemeindlicher 
Wohnbaugrundstücke im Bereich der Baugebiete „15“ 
und „Im Winkel“ wurden erarbeitet und vom Gemein-
derat befürwortet. 
 

>> Ebenfalls positiv beschieden wurde die Realisie-
rung eines Pumptracks und einer MTB-Anlage im 
Rahmen eines Gesamtkonzeptes für die Flächen am 
Schuttberg. 
 

>> Im Rahmen der Sanierung der Bergstr. hat der 
Gemeinderat der Pflasterung der Gehwegflächen 
zugestimmt. 
 

>> Nach Abstimmung mit der Schulleitung wurden für 
die Klassenräume der Grundschule sieben CO2-
Sensoren und für die Mittagsbetreuung drei CO2 
Sensoren bestellt und vergangene Woche auch aus-
geliefert.  
 



 
 
 
 
 
Das Seebacher Helfernetz besteht seit über zehn 
Jahren und bekommt, altersbedingt zunehmend 
Löcher. Um auch zukünftig »einsatzbereit« zu sein 
benötigen wir Ihre ehrenamtliche Bereitschaft im 
Rahmen der Nachbarschaftshilfe einzuspringen, wenn 
Hilfe benötigt wird z.B.: 
 

• eine Fahrt zum Arzt oder zum Einkauf 
• Unterstützung bei Problemen mit PC, Tablet, 

Smartphone 
• kleine handwerkliche Handreichungen 

 

Weder der Inhalt der Anfragen noch deren Häufigkeit 
sind vorhersehbar. Bisher konnten wir jedoch stets 
eine für die Beteiligten zufriedenstellende Lösung 
finden, weil Menschen bereit sind, kurzfristig zu 
helfen. 
 

Sprechen Sie uns bitte an wenn Sie im Seebacher 
Helfernetz als Helfer*in  mitwirken wollen, oder wenn 
Sie unsere Unterstützung benötigen. 
 

telefonisch: 
Michael Bachmeier  09135-729600 
Marita Guelich Gloeckner 09135-722870 
Susanne Rößler  01577-1951624 
Ina Südema   09135-6232 
 

elektronisch: 
seebacherhelfernetz@web.de 
 
 Bücherei – Infos – Bücherei – Info 

 

Die Bücherei ist wieder mit Einschränkungen geöffnet! 
 

Es gelten folgende Regeln für den Besuch: 
 

Das Betreten der Bücherei ist nur mit einer FFP2-
Maske (auch Kinder ab 6 Jahre) gestattet. 
 

Die Anzahl der Besucher (10 Personen gleichzeitig) 
kontrollieren wir durch Körbe im Eingangsbereich. Pro 
Person (auch Kleinkinder) ist ein Korb mit in die 
Bücherei zu nehmen! 
 

Desinfektionsmittel stehen im Eingangsbereich zur 
Verfügung. Bitte desinfizieren Sie vor dem Betreten 
die Hände. 
 

Rein geht es nur über den Weg, raus nur über die 
Treppe um Begegnungen zu vermeiden. 
 

Bitte beachten Sie den Abstand von 1,5 m. 
 

Zeitlich ist der Besuch der Bücherei nur 20 Minuten 
möglich. Bitte nutzten Sie möglichst die 
Vorbestellmöglichkeit in unserem WebOpac 
(Handy: App B24) um die Aufenthaltsdauer kurz zu 
halten. 
---------------------------------------------------------------------- 

!!! Suchen, stöbern, verlängern, vorbestellen 
Ebook, eAudio, ePaper 
im WebOPAC Online- Medienkatalog  
der Bücherei.  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Gemeindebücherei        Öffnungszeiten: Di  16.00 – 19.00  
Neue Str. 40                                               Do 15.00 – 17.00 
Tel. 09135/210412                                     Sa 10.00 – 12.00 
Email: gemeindebuecherei@t-online.de 
Mehr Infos unter: www.grossenseebach.de 

   

FSV Großenseebach 
Vereinsnachrichten 

 

Besuchen Sie auch unsere Homepage: 
www.FSV-Grossenseebach.de 

 
Verein 

Die Termine für die monatliche Sprechstunde entfallen 
vorläufig. Bei dringenden Angelegenheiten melden Sie sich 
bitte telefonisch beim Vorstand. 
 

Wie auch in den Monaten zuvor, setzt der FSV Großen-
seebach wegen der aktuellen politischen Entscheidung den 
Spiel- und Trainings- sowie Hallenbetrieb auch im April 
2021 aus. 
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Gemeinde Heßdorf 

Frei verwendbar 

Stammtisch der Nimmermüden 
Hannberg e.V. 
 

Liebe Mitglieder, 
 

nach der erneuten Lockdown-Verlängerung bis Mitte 
April sind leider die Chancen auf ein baldiges 
Wiedersehen erneut stark gesunken. 
 

Stammtischtreffen  
Die Stammtischtreffen wären für den 14. und 28. April 
geplant, Beginn wäre jeweils um 20.00 Uhr. 
 

Sollten die Treffen doch abgehalten werden können, 
werden wir dies kurzfristig bekannt geben.  
 

Weitere Infos zu unseren Veranstaltungen finden Sie 
im Internet unter www.nimmermueden.de 
 

Die Vorstandschaft 



Johann Ort
* 11.01.1966 † 26.03.2021 

Die Gemeinde Heßdorf und der Gemeinderat sind fassungslos. 
Unser langjähriger Gemeinderat Herr Johann Ort wurde plötzlich und unerwartet aus unserer Mitte 
gerissen. Herr Ort wurde am 31.03.2009 in den Gemeinderat unserer Gemeinde berufen und war auch 
als Verbandsrat des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Seebachgruppe tätig.
 
Das Wohl unserer Gemeinde und unserer Bürgerinnen und Bürger war ihm stets ein ganz besonderes 
Anliegen. Er vertrat immer mit Herz und Verstand und viel Engagement unsere Bürger in seiner Tätigkeit 
als Gemeinderat. Seine große Hilfsbereitschaft und sein unermüdlicher Einsatz für seine Heimat wird uns 
allen sehr fehlen. Sein Wirken für unsere Gemeinde wird uns stets in dankbarer Erinnerung bleiben.

Unser tiefempfundenes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen und Hinterbliebenen.

Für den Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung der Gemeinde Heßdorf und 
Mitgliedsgemeinde Großenseebach.

Horst Rehder
1. Bürgermeister der Gemeinde Heßdorf

Wir trauern um unseren langjährigen Gemeinderat der Gemeinde Heßdorf

 
 
 
 
 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

die Corona-Pandemie hat in jüngster Zeit die 
Infektionszahlen nicht nur in unserem Landkreis 
rasant ansteigen lassen und so gelten bundesweit 
strengere Kontakt-Beschränkungen. Wir müssen 
deswegen erneut unsere Hilfe auf telefonische 
Beratungen und auf die Vermittlung zu anderen 
Angeboten reduzieren. Fahr- und Besuchsdienste mit 
persönlichen Kontakten müssen bis auf weiteres 
unterbleiben.  
 

Auch der Bürgerbus-Fahrbetrieb ist ab November 
eingestellt. Der aus der Zeit des ersten Lockdowns 
bekannte Versorgungsdienst für ältere Mitbürgerinnen 
und Mitbürger wird wieder aufgebaut und leistet 
Bestell- und Lieferdienste, aber keine 
Personenbeförderung.  
Kontakte zur Vermittlung dieses Dienstes sind: 

Hr. Dietzel (Helfernetz)   799822  
Fr. Hartmann (Seniorenbeirat) 7360016 

 

Jeder für sich sollte mit seinem Verhalten die 
Senkung des Ansteckungsrisikos unterstützen durch 
konsequente Einhaltung der Kontakt-, Hygiene-, 
Abstands- und Maskenregeln. Damit tragen auch Sie 
dazu bei, dass wir unseren „normalen“ Hilfsdienst, 
dann auch wieder mit persönlichen Kontakten erneut 
aufnehmen können. 
 

Eine möglichst bald wieder entspanntere Zukunft 
wünschen Ihnen die Beiratsmitglieder des 
Helfernetzes: 
Fr. Deißenberger, Telefon: 8453  
Hr. Dietzel,   Telefon: 799822  
Fr. Peinkofer,   Telefon: 3338 
Fr. Zuther,  Telefon: 799822 
 

Für ein menschliches und fürsorgliches Miteinander in 
unserer Gemeinde. 
Der Beirat   Rehder, 1. Bgm. 
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persönlichen Kontakten müssen bis auf weiteres 
unterbleiben.  
 

Auch der Bürgerbus-Fahrbetrieb ist ab November 
eingestellt. Der aus der Zeit des ersten Lockdowns 
bekannte Versorgungsdienst für ältere Mitbürgerinnen 
und Mitbürger wird wieder aufgebaut und leistet 
Bestell- und Lieferdienste, aber keine 
Personenbeförderung.  
Kontakte zur Vermittlung dieses Dienstes sind: 

Hr. Dietzel (Helfernetz)   799822  
Fr. Hartmann (Seniorenbeirat) 7360016 

 

Jeder für sich sollte mit seinem Verhalten die 
Senkung des Ansteckungsrisikos unterstützen durch 
konsequente Einhaltung der Kontakt-, Hygiene-, 
Abstands- und Maskenregeln. Damit tragen auch Sie 
dazu bei, dass wir unseren „normalen“ Hilfsdienst, 
dann auch wieder mit persönlichen Kontakten erneut 
aufnehmen können. 
 

Eine möglichst bald wieder entspanntere Zukunft 
wünschen Ihnen die Beiratsmitglieder des 
Helfernetzes: 
Fr. Deißenberger, Telefon: 8453  
Hr. Dietzel,   Telefon: 799822  
Fr. Peinkofer,   Telefon: 3338 
Fr. Zuther,  Telefon: 799822 
 

Für ein menschliches und fürsorgliches Miteinander in 
unserer Gemeinde. 
Der Beirat   Rehder, 1. Bgm. 

A B S A G E 
Bohnenkern – Essen 
Leider müssen wir die für den 

18.04.2021 geplante Veranstaltung 
aufgrund der gegenwärtigen Covid-19 

Situation absagen. 

Bitte bleiben Sie gesund. 
Aktuelle Informationen der FREIEN WÄHLER finden Sie unter: 

www.fwhessdorf.de und auf Facebook

FREIE WÄHLER der Gemeinde Heßdorf e.V. 



Vereinsnachrichten der  
Spielvereinigung Heßdorf 

Über den Termin der Jahreshauptversammlung 
werden wir Sie an dieser Stelle zu gegebener Zeit 

informieren 

Fußball 
. 

Wegen des Corona-bedingten Lockdowns ist der 
Sportbetrieb im Amateurbereich weiterhin untersagt. 
Neue Informationen erhalten Sie voraussichtlich im 

nächsten Mitteilungsblatt und auf unserer Homepage. 

Gymnastikabteilung 

Auch im Gymnastikbereich ist auf Grund der Corona-
Pandemie unklar, wann und wie wir unsere Kurse 
wieder aufnehmen können. Wir bitten um Ihr Ver-
ständnis und halten Sie an dieser Stelle auf dem Lau-
fenden. 
Montag 9.00 Uhr bis 

10.00 Uhr 
Tabata mit Tanja 
(Veranstaltungsort noch 
offen) 

15.30 Uhr bis 
16.30 Uhr 

Kinderturnen 
(Seebachgrundhalle) 

18.00 Uhr bis 
19.00 Uhr 

Fitness mit Sabine 
(Schulturnhalle) 

19.30 Uhr bis 
20.30 Uhr 

Zumba mit Claudia 
(Schulturnhalle) 

Dienstag 15.30 Uhr bis 
16.30 Uhr 

Gymnastik für Senioren 
mit Brigitte 
(Schulturnhalle) 

Mittwoch Jeden 2. Mitt-
woch im Monat, 
14.00Uhr  

Spazierengehen mit 
Kathi (Treffpunkt Sport-
heim Heßdorf) 

18.00 Uhr bis 
19.00 Uhr 

Wirbelsäulengymnastik 
mit Gerti  
(Schulturnhalle) 

18.00 Uhr bis 
19.00 Uhr 

Hatha-Yoga mit Leni 
(Sportheim Heßdorf) 

19.15 Uhr bis 
20.15 Uhr 

Hatha-Yoga mit Leni 
(Sportheim Heßdorf) 

Donners-
tag 

18.30 Uhr bis 
19.30 Uhr 

Tabata mit Tanja 
(Schulturnhalle) 

Freitag 16.00 Uhr bis 
16.50 Uhr 

Kindertanzen 4-6 J. 
(Schulturnhalle) mit Ela 

17.30 Uhr bis 
18.30 Uhr 

Kindertanzen 7-9 J. 
(Schulturnhalle) mit Ela 

Wenn Sie Fragen zu den Kursen haben, wenden Sie 
sich bitte an Katja Vollmann (09135 211261) oder an 
Sonja Deschner (09135 3362).  
Besuchen Sie uns auch im Internet:  
Unter www.spvgghessdorf.de finden Sie alle aktuellen 
Spielpläne der Fußballmannschaften und sämtliche 
Aktivitäten unseres Vereins.  

 
 

 
Nachruf 

 
Am 26. März verstarb völlig unerwartet unser 

 
1. Vorstand 

 
Johann Ort 

 
* 11.01.1966 

 
Johann hat sich als langjähriger 

Abteilungsleiter und seit 2012 als 
Vereinsvorstand große Verdienste erworben. 

In seine Zeit fallen Aufstiege der 
Fußballmannschaften bis in die 

Bezirksoberliga und umfangreiche 
Sanierungen an den Sportheimen. 

 
Wir werden sein Andenken stets 

in Ehren halten. 
 

Unser Mitgefühl gilt seiner Frau Jutta und 
seinen Kindern. 

 
SpVgg Heßdorf e.V. 
Die Vorstandschaft 

 

 
 

1. FC Niederlindach 1965
www.1fc-niederlindach.de

Abteilung Fußball

Rückrundentermine unserer 1. Mannschaft

Sonntag, 13.03.2016, 15.00 Uhr
1. FC Niederlindach - ASV Möhrendorf 2
Sonntag, 20.03.2016, 15.00 Uhr
FK Jugosl. Erlangen - 1. FC Niederlindach 
Montag, 28.03.2016, 15.00 Uhr
1. FC Niederlindach - SC Oberreichenbach Sonntag, 
03.04.2016, 15.00 Uhr
VDS Spardorf - 1. FC Niederlindach 
Sonntag, 10.04.2016, 15.00 Uhr
1. FC Niederlindach - BSC Erlangen

Abteilung Handball

Männer I (BOL):
So. 06.03.16 16.00 Uhr HSG – Nabburg/Schw’feld
Sa. 12.03.16 17.30 Uhr HC Forchheim – HSG
Sa. 19.03.16 16.30 Uhr ESV Regensburg – HSG
Sa. 09.04.16 18.00 Uhr HG Hemau/Beratzh. – HSG
Frauen I (BZL):
Sa. 05.03.16 18.15 Uhr TV Erl./Bruck – HSG´
So. 13.03.16 18.00 Uhr HSG – SV Tennenlohe
So. 20.03.16 16.00 Uhr HSG Pyrb./Seligenp. II – HSG
So. 03.04.16 15.00 Uhr HSG – HC Forchheim II

Abteilung Turnen

Wann ? Was ? Wo ? Mit

Mo. 18.00 Uhr Jogging Treff: 
Sportheim

Christiane Rabl
09193/2495

Di.  19:00 Uhr Bauch, Beine, 
Po & Step-
Aerobic

Gymnastik
Sportheim

Sabine Nagel
799979

Mi. 18:00 Uhr Walking
Damen

Treff:
Sportheim

Gisela  Willert
3648

Do. 18:00 Uhr Walking 
Herren

Treff:
Sportheim

Horst Heinlein
6835

Neueinsteiger sind in jedem Kurs herzlich 
willkommen.

Am Dienstag, den 12.04.16 findet um 20 Uhr unsere 
Abteilungsversammlung im Sportheim statt.

Neuer Kurs mit Sabine Lenz: „Fit und Fun“
Montag 14.3. – 9.5.16 von 19 bis 20.15 Uhr
Kosten: 40 €. Info und Anmeldung bei Erika Tel.8908

Abteilung Bogensport

Trainingszeiten für Abteilungsmitglieder in den 
Wintermonaten:
Sonntag 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Schießzeit für Kinder: Sonntag 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
am C-Platz des 1. FC Niederlindach
Zum Schnuppern für Nichtmitglieder:
Vor Ort können zu den Trainingszeiten Tageskarten 
(1,50 €) und 10er-Karten (12 €) erworben werden. Ein 
Vereinsbogen und Pfeile stehen kostenlos zur 
Verfügung. 

Gisela + Sonja 

Abteilung Ju-Jutsu

Ju-Jutsu = Selbstverteidigung!
Sie haben Freude an Bewegung und wollten schon 
lange mal bei uns reinschnuppern? Nur Mut, Ju-Jutsu zu 
lernen, ist ganz einfach und macht Spaß. Auch 
Quereinsteiger sind jederzeit herzlich willkommen. 
Wir bieten Ju-Jutsu-Training und SV-Kurse ab 4 Jahren.
Wir freuen uns auf Sie.
Senioren-Selbstverteidigungskurs (für Senioren ab 
ca. 50 Jahren und Personen -altersunabhängig- mit 
körperlichen Einschränkungen) ab Dienstag, 
03.05.2016, 18.00 - 19.30 Uhr, 6 Einheiten.
Unsere Trainingszeiten in der Schulturnhalle:

Wer Wann Uhrzeit

Erwachsene Dienstag 19.30 – 21.30 Uhr

Jugend Freitag 18.00 – 20.00 Uhr

Budo - Kids Freitag 17.00 – 18.00 Uhr

Kinder Dienstag 16.30 – 18.00 Uhr

Kinder Freitag 15.30 – 17.00 Uhr

Weitere Infos über Kurse und Trainingsbetrieb erhalten 
Sie bei Abt.-Leitung Wilma Büttner 0163-6803757, per 
Mail (Adresse auf Homepage hinterlegt) oder im Internet 
unter www.jj-niederlindach.de

VGem Heßdorf
Hannberger Str. 5   91093 Heßdorf

Tel.: 09135 / 73739-0
E-Mail: mitteilungsblatt@hessdorf.de

Werbeinserate sind in Originalgröße
als fertige Druckvorlage abzuliefern an:

1. FC Niederlindach 1965  
www.1fc-niederlindach.de  
 
 
 
 

 

Abteilung Fußball 
 

Kreisklasse 2 
Alle Verbandsspiele sind abgesagt 

 

Abteilung Turnen 
 

Liebe Mitglieder der Abteilung Turnen,  
bis auf weiteres finden keine sportlichen Aktivitäten 
statt. 
 

Sportheim 1. FC Niederlindach 
 

Liebe Gäste und Freunde des 1.FC Niederlindach, 
 

unser Sportheim bleibt bis auf weiteres geschlossen. 
Wir möchten Ihnen aber trotzdem unsere beliebten 
Speisen im Straßenverkauf anbieten.  
Damit wir entsprechend planen können bitten wir Sie 
um Vorbestellung der Speisen. 
 

2021 
Speiseplan für den Straßenverkauf 

jeweils am Donnerstag  
April + Mai 

 

Wegen eines internen Missverständnisses wurden 
die Pizzen am 25.03. 2021 zu überhöhten Preisen 
angeboten. Dies bitten wir zu entschuldigen. Des-
halb bieten wir beim nächsten Pizzakauf entspre-
chenden Ausgleich an.  
 
 

Donnerstag 15.04. Schnitzel 
Donnerstag 22.04. Hamburger á la FCN 
Donnerstag  29.04. Pizza 
Donnerstag  06.05. Schaschlik 
 

Bitte alle Speisen bis zwei Tage vor Termin  
unter     0175 / 36 01 45 6  
oder per WhatsApp unter  0176 / 24 87 91 23 
vorbestellen!     
 

 
Sie planen eine Familienfeier,  

ein Firmen-Event oder eine Tagung? 
 

Während der Corona bedingten Schließung steht 
unser Sportheim für Familienfeiern usw. nicht zur 
Verfügung.    
Haben Sie Fragen hierzu? 
So erreichen Sie uns:    
 

1. FC Niederlindach    
Hesselberger Straße 10    
91093 Heßdorf-Niederlindach    
Telefon 09135 / 5 688 602  
Jürgen Hartmann 09135 / 73 60 01 6 
Horst Biemel  09135 / 722 144 
 



I n s e r a t g e b ü h r e n   I n s e r a t g e b ü h r e n
An alle Bürger und Geschäftsleute!

Im Mitteilungsblatt der VGem Heßdorf können 
kostenpflichtige Inserate für Werbung, Famili-
enanzeigen, usw. veröffentlicht werden:
Größe Betrag
	 Kleinanzeige (bis 3 Zeilen)   10,00 Euro
	 Kleinanzeige (4 bis 5 Zeilen)   12,00 Euro
	 1/8 Seite (86 x 60 mm)   30,00 Euro
	 1/4 Seite (86 x 127 mm/60 x 180 mm)   50,00 Euro
	 1/3 Seite (83 x 180 mm)   60,00 Euro
	 1/2 Seite (126 x 180 mm)   80,00 Euro
	 1/1 Seite (257 x 180 mm) 140,00 Euro
	 Beilage DIN A 4 – Seite   90,00 Euro
 je weitere Seite   15,00 Euro
 

Die Werbeinserate sind in fertiger Druckvorlage 
als E-Mail an mitteilungsblatt@hessdorf.de  abzu-
liefern.

Wichtiger Hinweis der Redaktion
Wir weisen ausdrücklich darauf hin,  dass wir für Druckfehler oder  

versehentlich nicht veröffentlichte Texte keine  Gewährleistung 
oder Haftung übernehmen.  Dies gilt auch für eventuell daraus 

entstehende Folgeschäden.

ANZEIGEN

 

 

Verschenke Tiefkühlschrank A+ 
H155xB60xT65 

Tel: 0162 2734602 
 

 

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen 
03944/36160, www.wm-aw.de 

Wohnmobilcenter Am Wasserturm 
 

 

Erfahrener Cellist erteilt privaten Cello-Unterricht 
in Großenseebach und Umgebung. Anfänger und 
Fortgeschrittene sind zu einer Schnupperstunde 
(gratis) herzlich willkommen. Tel. 09135-3969 

 

 

Diplom-Ingenieur (Elektrotechnik) gibt 
Nachhilfestunden in Mathe und Physik für alle 

Klassenstufen (ggf. weitere Fächer auf Anfrage 
möglich), Tel. 0177-7179 427 oder  

Mail an  nachhilfe-seebach@gmx.de 
 

 

Der Verein proMission e.V. der deutschlandweit Gemeinden in 
ihrem Missionsauftrag unterstützt sucht ab 01.05. oder früher ein 

Büro mit Bad/WC ca. 25 m² , Garage und/oder Stellplatz. 
Kontakt: Missionsleiter Matthias Rapsch 

Mail: matthias.rapsch@promission-deutschland.de 
Mobil: 0176-20265030  KM max. 350 € 

 

 

Putzhilfe gesucht, 1 – 2 x monatlich, 
für 3 – 4 Stunden. Gute Bezahlung. 

Tel.:  0176 579 28 358 
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Mail: matthias.rapsch@promission-deutschland.de 
Mobil: 0176-20265030  KM max. 350 € 

 

 

Putzhilfe gesucht, 1 – 2 x monatlich, 
für 3 – 4 Stunden. Gute Bezahlung. 

Tel.:  0176 579 28 358 
 

 
 

Nachruf 
Wir hatten einen Kameraden, 
einen besseren gab es nicht. 

Wir nehmen Abschied von unserem 
Feuerwehrkameraden und Freund 

Oskar Denk 
Über 30 Jahre waren wir mit ihm in einer Gruppe 

zusammen. Seine fröhliche Art und seine 
Hilfsbereitschaft werden uns immer in 

Erinnerung bleiben 
Unser Mitgefühl gilt seiner Familie 

Ehemalige Gruppe 1 der 
Feuerwehr Großenseebach 

1. FC Niederlindach 1965  
www.1fc-niederlindach.de  
 
 
 
 

 

Abteilung Fußball 
 

Kreisklasse 2 
Alle Verbandsspiele sind abgesagt 

 

Abteilung Turnen 
 

Liebe Mitglieder der Abteilung Turnen,  
bis auf weiteres finden keine sportlichen Aktivitäten 
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Liebe Gäste und Freunde des 1.FC Niederlindach, 
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April + Mai 
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chenden Ausgleich an.  
 
 

Donnerstag 15.04. Schnitzel 
Donnerstag 22.04. Hamburger á la FCN 
Donnerstag  29.04. Pizza 
Donnerstag  06.05. Schaschlik 
 

Bitte alle Speisen bis zwei Tage vor Termin  
unter     0175 / 36 01 45 6  
oder per WhatsApp unter  0176 / 24 87 91 23 
vorbestellen!     
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Verfügung.    
Haben Sie Fragen hierzu? 
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1. FC Niederlindach    
Hesselberger Straße 10    
91093 Heßdorf-Niederlindach    
Telefon 09135 / 5 688 602  
Jürgen Hartmann 09135 / 73 60 01 6 
Horst Biemel  09135 / 722 144 
 



 
   

Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren,  
aber tröstlich zu wissen, wie viele ihn gern hatten 

Wir bedanken uns bei allen Verwandten, Bekannten und Nachbarn für die zahlreichen 
Beileidsbekundungen und die tröstenden Worte zum Tode meines Mannes und unseres 
Vaters. 

Oskar Denk 
†11.03.2021 

 
Unser besonderer Dank gilt Herrn Pfarrer Saffer für seine einfühlsamen und tröstlichen 
Worte, 

  
 

der Feuerwehr Großenseebach, besonders den Trägern,  
der Gemeinde Großenseebach, 
der CSU Großenseebach, 
dem Bestattungshaus Baumüller. 
 

      In stiller Trauer  
deine Frau Maria, 
deine Söhne Michael und Sebastian 

Großenseebach, März 2021 

 

 

 Zum Gedenken an Herrn Oskar Denk 

 
Am 11.03.2021 ist unser engagierter und verdienter Mitbürger 

 
Herr Oskar Denk 

 
im Alter von nur 66 Jahren verstorben. 
 

Als Großenseebacher „Urgestein“ hat sich Oskar „Ossi“ Denk in vielfältiger Weise um seine 
Heimatgemeinde gekümmert und sich um seine Gemeinde sehr verdient gemacht. Die Entwicklung 
seiner Heimatgemeinde hat er in vielfältiger Weise mitgesteuert und begleitet. 
 

Von 1990 bis 2008 war er Mitglied des Gemeinderates. In dieser Zeit wurden wichtige und 
zukunftsweisende Entscheidungen wie z. B. die Abwasserüberleitung nach Erlangen, die Gestaltung 
des neuen Gemeindezentrums oder der Neubau des Friedhofes auf den Weg gebracht. In seiner ihm 
eigenen Art hat Ossi Denk viele wichtige Entscheidungen in sehr verantwortlicher Weise mitbestimmt.  
 

Sein ehrenamtliches Engagement für unsere Gemeinde hatte sich nicht auf die Mitarbeit im 
Gemeinderat beschränkt. Das örtliche Vereinswesen war ihm ein ganz wichtiges persönliches Anliegen. 
So war Ossi Denk lange Jahre Verantwortungsträger des örtlichen CSU-Ortsverbandes. Ein ganz 
besonderes Anliegen waren ihm die Belange der Feuerwehr; er war langjähriger 1. Vorsitzender der FF 
Großenseebach. Seine vielfachen Verdienste wurden mit der Ernennung zum Ehrenvorstand 
angemessen gewürdigt. 
 

Ossi Denk war weiterhin der erste Schulhausmeister unserer Gemeinde. Diese wichtige Funktion hatte 
er nach dem Neubau der Grundschule vom 01.07.1995 bis zum Eintritt in seinen Ruhestand am 
01.06.2011 in stets verantwortlicher Weise ausgeübt. 
 

Im Namen der Gemeinde Großenseebach danke ich Herrn Oskar Denk für sein vorbildliches und 
vielfältiges Wirken zum Wohle unserer Gemeinde.  
Seiner Familie spreche ich herzliche Anteilnahme der gesamten Gemeinde aus. 
 

Wir werden seine Person und sein Wirken in dankbarer Erinnerung behalten. 
 
Jürgen Jäkel 
1. Bürgermeister 
Gemeinde Großenseebach  



Inh. Klaus Lorenz
Ansbacher Str.11 - 91452 Wilhermsdorf
Telefon (0 91 02) 6 57

Nachruf
Wir trauern um unseren Ehrenvorstand 

Oskar „Ossi“ Denk
Er prägte über 20 Jahre die Geschicke des Vereins 

der Freiwilligen Feuerwehr Großenseebach und 
der Musikabteilung der Feuerwehr Jugendkapelle. 

Auf Grund seines Wirkens wurde er zum Ehrenvorstand ernannt.

Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. 
Unser Mitgefühl gilt seiner Familie. 

gez. Andree Schmitt  gez. Sandra Ebersberger 
Freiwillige Feuerwehr Großenseebach Feuerwehr Jugendkapelle Großenseebach
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Wir nehmen Abschied von unserem Vereinsmitglied 
 

Matthias Krauß 
* 18.05.1971    † 12.03.2021 

 

Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt in dieser schwe-
ren Zeit seiner Familie 

 

In Stillem Gedenken:  
Dein Stammtisch der Nimmermüden 
Hannberg e.V. mit allen seinen Mitgliedern 

Vergelt´s Gott 

sagen wir allen Vereinen, Verwandten, Freunden und 
Bekannten, die ihm im Leben Ihre Zuneigung und 
Freundschaft schenkten, die sich in stiller Trauer mit 
uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme auf so 
vielfältige Weise zum Ausdruck brachten. 

Josef Linsenmeyer 
† 20.12.2020 

 
  Heßdorf, im Februar 2021 
 
   Maria Linsenmeyer  
   mit Kindern und Familie 

VGem Heßdorf
Hannberger Str. 5   91093 Heßdorf

Tel.: 09135 / 73739-0
E-Mail: mitteilungsblatt@hessdorf.de

Werbeinserate sind in Originalgröße
als fertige Druckvorlage abzuliefern an:



 

GRABMALE
BILDHAUEREI & STEINMETZBETRIEB 

GrabsteineZenk_Anzeige_190x85_Vorlage.indd   1 15.05.2018   12:42:40

Ihre Fragen beantworte ich gerne: 

Florian Zähringer Herzo Werke GmbH
Tel. 09132 904-407 Schießhausstraße 9
fl orian.zaehringer@herzowerke.de 91074 Herzogenaurach

Ex Strom 
& Gas

ökologisch.
Naturstrom aus 100% Wasserkraft – 
umweltfreundliches Erdgas 

regional.
Ihre Stadtwerke aus Herzogenaurach 

günstig.
günstiger Grundpreis – niedriger Arbeitspreis 

günstige

26,75
ct/kWh

Grundgebühr nur

119,- €/Jahr

Strom
günstige

4,99
ct/kWh

Grundgebühr nur

179,- €/Jahr

Gas

www.strom-e-hoch-x.de
www.gas-e-hoch-x.dede

Jetzt online Preise 
vergleichen und 

ordentlich sparen:

50,-€

Wechsel-
Bonus

je

Preise inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer



Telefon: 09131 23240 · www.lohi.de

Lohnsteuerhilfe Bayern e. V.

Einfach Steuern sparen.

Unsere Steuern 
machen Profi s.

Wir zeigen Arbeitnehmern, Rentnern und Pensionären - im Rahmen einer Mitgliedschaft  
begrenzt nach § 4 Nr.  11 StBerG - alle Möglichkeiten auf, Steuervorteile zu nutzen.

Dieter-Volkmar Möller
Beratungsstellenleiter · zertifi ziert nach DIN 77700

Marie-Curie-Str. 1 · 91052 Erlangen

  
 

Ihr Fenster klemmt  
oder ist undicht?  
Höchste Zeit für  

unseren Fenster-Check!
Reparatur statt Austausch!

 n Wartung & Instandsetzung
 n Umlaufende Dichtigkeit
 n Reparaturverglasung &  
Erneuerung

 n Einbruch-/ Insektenschutz
 n Rollo-Reparatur
 n Erneuerung verwitterter  
Teilbereiche

 n Dachflächenfenster

SCHREINEREI Augustin 

91086 Münchaurach 
Tel. 09132 / 74 64 80 
augustin-holzhandwerk.de

3DLiegediagnose

Waldstr. 13, 91341 Röttenbach, Tel. 09195-2390, www.bettennoppenberger.de





Geschäftszeiten: Mo.-Do. von 8.00 - 18.00 Uhr 
 Fr. von 8.00 - 16.00 Uhr 
 Sa. von 10.00  -  12.00  Uhr

* Reparaturen aller Art * Spiegel 
* Bleiverglasungen * Ganzglasanlagen 
* Flachglas * Duschkabinen 
* und vieles mehr

Meisterbetrieb

Müller Dieter

Telefon: (09135) 6619 priv. 1066 - Fax: (09135) 1419

91091 Großenseebach•Am Hirtenberg 12

 Fa. Haselmann GmbH 

 

TEL. 0 91 35 / 27 72TEL. 0 91 35 / 27 72TEL. 0 91 35 / 27 72TEL. 0 91 35 / 27 72TEL. 0 91 35 / 27 72

91315 Höchstadt

Schillerplatz 9

info@betten-seubert.de

www.betten-seubert.de  0 91 93 / 79 19

Abholung u. Lieferung

ohne Kundenkontakt

auch im Lockdown

telefonische Beratung

Bettfedern-

reinigung

ties 1981



www.metropol-fenster.de

Schwabacher Straße 510a | 90763 Fürth |
 Telefon: 0911-780579-10 | info@metropol-fenster.de

Ihr Ansprechpartner:
Roland Keller

 

 

 

 

 

    
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Stefan Herbig 
Mitteldorfer Weg 13 
91085 Weisendorf 

Tel. 0162 370 6590 

           Reifen wechseln 

Reifeneinlagerung mit vielen Vorteilen 
 spart Platz zu Hause 
 kein lästiger Transport mehr 
 optimale Lagerbedingungen 
 RDKS- Sensor Prüfung möglich 

Jetzt Termin vereinbaren 



 

 

 

 
Rollo defekt?                 

Rollo Reparatur 
Umrüstung von Gurt auf Motorantrieb 
Vorbaurollladen 
Sonnenschutz / Markisen                   
Lichtschachtabdeckungen 
Montagearbeiten 
---- Neher Fliegengitter  ---- 
 
Martin Willert – Ringstraße 2 
91093 Heßdorf/Niederlindach 
Tel. 09135 – 722009 – Mobil 0179 – 5953836 
Email: martinwillert@msn.com 

Meisterbetrieb KINDLER Gebäudereinigung GmbH
Werner-Heisenberg-Straße 14
91074 Herzogenaurach
Fon 09132/83 66 1-0
www.kindler-reinigung.de

Nutzen Sie unsere Bewerbersprechstunde,
immer donnerstags von 10-12 Uhr, gerne 
auch ohne Terminvereinbarung.

Vollzeitjobs (m/w/d) bis zur Rente:
• Reinigungskräfte
• Hauswirtschafter
• Handwerker/Hausmeister
• Gärtner oder Menschen mit grünem Daumen

Einstellungs-
sache
in unseren Bio-Fachmärkten in Erlangen, 
Buckenhof und Herzogenaurach

ebl > einfach besser leben
#einstellungssache

bewerbung@ebl-naturkost.de · www.ebl-naturkost.de



		

Der	Kobold	Besserwischer:	Kabellos.	Tadellos.	Schwerelos.	
	
Vereinbaren	Sie	jetzt	mit	mir	einen	persönlichen	Beratungstermin.	
Manfred	Süß	
Mobil:	0172-4524511	
	

L E B E N S R A U M .
A U S D R U C K  D E I N E R  W E L T . 

Mit rund 25.000 gebauten Holzhäusern und mehr als 55 Jahren Erfahrung steht das Südtiroler Unternehmen für  maß-
geschneiderte Lösungen im Holzhausbau und bietet maximale Gestaltungsfreiheit bei der Realisierung Ihres nachhaltigen 
Lebensraumes aus Holz. 

Ihr Ansprechpartner: Rüdiger Eberle, M: +49 (0)152 31780663, E: ruediger.eberle@rubner.com; Rubner Haus Nürnberg, 
Kleestraße 21-23, D- 90461 Nürnberg, rubner.com/haus
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Physioimpuls Hessdorf  
Tel. 09135 723 700 


Praxis für Ergotherapie 
Tel. 09135 219 186 

Systemische Familientherapie 
Petra Kühn-Schulte 
Tel. 0175 378 7357


Yoga Kleinod Maud Friese 
Tel. 0175 976 0672  

09135 736 685
weitere Infos unter:  

www.tnsg.de

Logopädie Annette Franke  
Tel. 0179 587 9381


Naturheilpraxis Renate Eberlein 
Osteopathie 
Tel. 09135 210 101 

Naturheilpraxis Eveline Holzheimer 
Harmonikalische Frequenztherapie  
Tel. 09135 431 376	

Therapeutennetzwerk   Seebachgrund   Therapeutennetzwrk     

Therapeutennetzwerk   Seebachgrund   Therapeutennetzwrk     



 
 
 
 
 
 
 
 
Werner  Schorr 
Hauptstraße 40 
91091 Großenseebach 
Tel.: 09135/8951 
www.metzgerei-partyservice-schorr.de 
Wir stellen ein: 
Metzger/in / d 
Fleischereifachverkäufer/in / d 
In Voll- oder Teilzeit 
Küchenhelfer/in / d 
In Teilzeit oder gfb 
Wir bilden aus: 
Metzger/in / d 
Fleischereifachverkäufer/in / d 

ALU-ANBAUBALKONE

■ BALKONGELÄNDER
■ HAUSTÜRÜBERDACHUNGEN
■ TERRASSENDÄCHER
■ CARPORTS ■ MARKISEN
■ ZÄUNE UND TORE
■ WINTERGÄRTEN
■ GLASHÄUSER

91448
EMSKIRCHEN
WALDSTR. 15

TELEFON
09104 575
TELEFAX
09104 655

www.
speer-info.de

speer-info@
t-online.de

Fordern Sie
unseren Prospekt an
oder besuchen Sie
unsere Ausstellung.
Wir beraten Sie
gerne.

Verwaltungsgemeinschaft Heßdorf 
Hannberger Str. 5,   91093 Heßdorf 

 

Öffnungszeiten: Mo.–Mi. und Fr. . 08.00 – 12.00 Uhr 
 Do.  14.00 – 18.00 Uhr 
E-Mail: info@hessdorf.de 
Internet: www.vg-hessdorf.de 
 

Telefonverzeichnis: 
Vermittlung 09135 / 73 73 9 0 
 

Fax 09135 / 73 73 9 10 
 

Herstellungsbeiträge, Liegenschaften 09135 / 73 73 9 39 
 

Technisches Bauamt 09135 / 73 73 9 31 
 

Einwohner-/Passamt, 
soziale Angelegenheiten 09135 / 73 73 9 25 
 

 

Bauleitplanung, Verkehrsrecht 09135 / 73 73 9 27 
 

Feuerwehrwesen, EDV 09135 / 73 73 9 17 
 

Hauptverwaltung  09135 / 73 73 9 13 
 

Kämmerei 09135 / 73 73 9 30 
 

Kasse 09135 / 73 73 9 22 
 

Kindergarten-, Schulangelegenheiten, 
Hallenbelegung 09135 / 73 73 9 28 
 

Personalamt 09135 / 73 73 9 24 
 

Standesamt, Friedhofsverwaltung, 
Gewerbeamt 09135 / 73 73 9 16 
 

 

Grund- und Hundesteuer, Kanal- und 
Wassergebühren, Abfallwirtschaft,  09135 / 73 73 9 15 
Gewerbesteuer 
Mitteilungsblatt, Homepage, Wahlen 09135 / 73 73 9 30 
 

 

Rentenangelegenheiten 09135 / 73 73 9-14 
 

Wassermeister 0171 / 54 04 187 
 

 

Gemeinde   Großenseebach 
Am Hirtenberg 1, 91091 Großenseebach 

 
Öffnungszeiten: Dienstag 14.00 – 17.00 Uhr 
 Donnerstag 08.30 – 11.30 Uhr 
 

Telefon:  09135 / 73 73 9-14 
Fax: 09135 / 73 73 9-54 
E-Mail: info@grossenseebach.de 
Internet: www.grossenseebach.de 
 




